SPONSORINGVERTRAG – VORLAGE

Abgeschlossen zwischen

VEREIN (nachfolgend Verein genannt)

Adresse

Vertreten durch ___________

und

FIRMA (nachfolgend Firma genannt)

Adresse

Vertreten durch ___________

1. Verpflichtungen des Vereines:

1.1. Dressenwerbung:

Die erste Herren- und Damenmannschaft bestreitet sämtliche Meisterschaftsspiele (einschließlich Freundschaftsspiele) in einer Spielbekleidung mit der Werbeaufschrift der Firma. Die Werbeaufschrift richtet sich nach den Vorschriften des österreichischen..........verbandes und wird von den Parteien gemeinsam festgelegt. Für internationale Spiele sind die Vorschriften der entsprechenden Verbände einzuhalten.

1.2. Banden- und Planenwerbung:

Die Firma hat das Recht, an allen Spielen der ersten Herren- und Damenmannschaft ..... Banden bzw. Planen im Format von max. .....mal ...... aufzustellen bzw. anzubringen. Die Banden bzw. Planen sind in bestmöglicher Lage hinsichtlich der Werbewirksamkeit zu positionieren. Bei Anlässen außerhalb der genannten Spiele ist der Verein verpflichtet, mindestens .....Bande(n) bzw. Plane(n) der Firma gut sichtbar zu präsentieren.

1.3. Inserate in der Vereinszeitung:

Die Firma kann in der vom Verein herausgegebenen und während des Spielbetriebes monatlich erscheinenden Vereinszeitung die zweite Titelseite (A5 Format) jeweils als Gratis-Inserat beanspruchen. Der Verein erwähnt zudem die Firma auf der letzten Seite als Hauptsponsor. Auf der ersten Titelseite wird das Logo der Firma abgebildet.

1.4. Meisterschaftsankündigung:

Der Verein verpflichtet sich, auf den im Vereinsbereich ausgehängten Meisterschaftsankündigungen für die oben genannten Spiele das Logo der Firma zu präsentieren.

1.5. Eintrittskarten, Einladungen, Nutzung der Vereinsinfrastruktur:

Auf allen Eintrittskarten bzw. auf allen zu den oben genannten Spielen ergehenden Einladungen steht das Logo der Firma.

1.6. Nebenleistungen des Vereines:

1.6.1. Branchenexklusivität:

Der Verein verpflichtet sich, auf Spielkleidung und Trainingsanzug keine Werbung anzubringen, welche die Produkte der Firma konkurrenziert. Werbeaufschriften von Nebensponsoren müssen in ihrer Größe und Platzierung so angeordnet werden, dass die Firma als Hauptsponsor klar ersichtlich bleibt.

1.6.2. Lautsprecherdurchsagen:

Bei Lautsprecherdurchsagen während der Meisterschaftsspiele wird die Firma als Hauptsponsor genannt.

1.6.3. Autogrammstunden:

Die Spieler der ersten Herren- bzw. die Spielerinnen der ersten Damenmannschaft stellen sich pro Saison für insgesamt ..... Autogrammstunden unentgeltlich zur Verfügung.

1.6.4. Gratiskarten:

Die Firma hat Anrecht auf .... Gratis-Dauerkarten (Sitzplatz) während des Meisterschaftsbetriebes.

1.6.5. Fototermin:

Herren- und Damenmannschaft werden gemeinsam mit dem Sponsor einmal pro Vertragsjahr einen Fototermin im Gebäude der Firma abhalten.

2. Verpflichtungen der Firma:

Die Firma zahlt für die unter Pkt. 1. genannten Rechte dem Verein einen jährlichen Betrag von € .......... Dieser Betrag ist in ....... Raten, zahlbar jeweils am ........ . Erreicht die erste Herren- bzw. erste Damenmannschaft die nächsthöhere Spielklasse, so wird zudem eine Prämie von € ......... ausbezahlt und zwar am ........ . Die Kosten für die Beschriftung der Bekleidung, für die Erstellung der Banden- bzw. Planenwerbung gehen zu Lasten der Firma.

3. Vertragsdauer:

Dieser Vertrag beginnt am ...... und endet am ......

4. Kündigung des Vertrages:

Der Vertrag kann während der Laufzeit nur im beiderseitigen Einvernehmen gekündigt werden. Er verlängert sich um jeweils ...... Jahr(e), wenn bis zum Ablauf der vorgesehenen Laufzeit von keinem Vertragspartner etwas Gegenteiliges verlangt wird.

Möglich sind hier auch Fristen wie z.B. „der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht von einem der Vertragspartner schriftlich bis zum ....... gekündigt wird.“

5. Schadensklausel:

Die Vertragsparteien verpflichten sich, für die Dauer des Vertrages alles zu unterlassen, was den Interessen des Vertragspartners erkennbar schaden könnte.

6. Leistungsstörungen:

Für den Fall von Leistungsstörungen wird der Wert der einzelnen Werberechte wie folgt festgesetzt:

• .......

• .......

7. Formzwang:

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

8. Gerichtsstand:

Als Gerichtsstand wird das zuständige Handelsgericht in ............. vereinbart.

9. Sonstiges (möglich):

Es bestehen keine Nebenabreden zum gegenständlichen Vertrag.

 
________________________
________________________

 
Ort, Datum
Ort, Datum

 
________________________ 
________________________

 
Unterschrift Verein 
Unterschrift Firma

Zur Erklärung:

Die unter Punkt 1.1. bis 1.5. genannten Leistungen des Vereines wären – alleine genannt -

steuerpflichtig. Durch die Beifügung der nicht-steuerpflichtigen Leistungen unter Punkt

1.6. unterliegt das gesamte Werbepaket im Sinne des Erlasses für den Sport zum

Werbeabgabengesetz jedoch nicht der Abgabepflicht.

Bitte beachten Sie aber, ob der Erlass im Frühjahr 2001 tatsächlich erschienen ist !
